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Wir sind Conchita, nicht Russland, oder: 

Homonationalismus auf gut Österreichisch

Abstract: We are Conchita, not Russia – or the Austrian version of homona-
tionalism.  is paper analyses the discursive intersection of homosexuality, 
Russia, and Austria’s commitment to European values in the contemporary 
Austrian media. It focuses on discourses about the so-called “anti-homose-
xual propaganda law” and homophobic violence in Russia in online and print 
media (Kurier, Kronen Zeitung, Die Presse, Der Standard, etc.). Moreover, it 
analyzes reports in LGBT media (Pride, Lambda Nachrichten, XTRA) and 
the solidarity campaign To Russia with Love Austria.  e article focuses on 
media publications between the introduction of the “anti-homosexual pro-
paganda law” in June 2013 and the victory of Conchita Wurst at the Eurovi-
sion Song Contest in May 2014, since this was the period where most news 
examples were published on the matter. It discusses how Russian homopho-
bic violence and the victims of such violence are discursively produced in the 
Austrian media as being in opposition to Austria, which in turn, appears as a 
progressive, homo-tolerant nation and as a genuine part of the European va-
lue system.
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In unserem Beitrag untersuchen wir die diskursive Verknüpfung der  emen 

Homosexualität, Russland und Österreichs Bekenntnis zu ‚europäischen Werten‘, 

insbesondere dem Konzept Toleranz, in österreichischen Medien. Die Einführung 

eines Gesetzes in Russland im Juni 2013, das „Homosexuellen-Propaganda“ verbie-

ten sollte, führte in Österreich zu einer Reihe von Medienberichten. Im Zuge die-
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ser Berichterstattung wurde Russlands Homophobie vor allem in Di&erenz zu einer 

Haltung Österreichs als tolerant gegenüber Homosexualität dargestellt. Mit dem 

Sieg der Performerin* Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest (ESC) 2014 

verstärkte sich, wie wir zeigen werden, diese Di&erenzsetzung. Der Slogan We are 

Conchita auf einem prominent platzierten Werbeplakat des Österreichischen Rund-

funks (ORF) stellt ein signi+kantes Beispiel dessen dar, was als die Zurschaustellung 

einer homotoleranten Haltung als Teil österreichischen Nationalstolzes gefasst wer-

den kann. 

Unser Text-Korpus umfasst 35 Berichte, Kommentare und Analysen aus öster-

reichischen Tageszeitungen und anderen Online- und Printmedien (Kurier, Kronen 

Zeitung, Die Presse, Salzburger Nachrichten, Der Standard, Tiroler Nachrichten) sowie 

54 Ausgaben einschlägiger LGBT1-Medien (Pride, X-Tra und LAMBDA Nachrichten 

sowie http://www.ggg.at und http://www.torussiawithlove.at). Die Auswahl der Texte 

erfolgte entlang inhaltlicher Kriterien: Wir nahmen in die Analyse all diejenigen 

Artikel auf, die das so genannte Gesetz gegen „Homosexuellen-Propaganda“ und 

homophobe Gewalt in Russland thematisierten und/oder über die österreichweite 

LGBT-Solidaritätskampagne To Russia With Love Austria berichteten. Wir konzen-

trieren unsere Analyse auf den Zeitraum zwischen Juni 2013 – der Einführung des 

genannten föderalen Gesetzes in Russland – und Sommer 2014, der Zeit nach dem 

Sieg Conchita Wursts beim ESC –, da es in dieser Zeit zu den meisten österreichi-

schen Berichten über Homosexualität und Homophobie in Russland kam. Darüber 

hinaus untersuchen wir die Berichterstattung im Zuge des Publik-Werdens massi-

ver homophober Gewalt in der innerhalb Russlands autonomen Republik Tschet-

schenien ab April 2017. Unsere Diskursanalyse erhebt keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit, dennoch veranschaulichen die Beispiele von Leitartikeln, Titelblattge-

schichten und Redaktionskommentaren eindrücklich, wie homophobe Gewalt und 

deren Betro&ene in Russland medial diskursiv dargestellt werden, um, in Abgren-

zung dazu, Österreich als progressive, ‚homo-tolerante‘ Nation und als Teil der 

‚europäischen Wertegemeinscha<‘ zu konstruieren. Signi+kant ist, dass es in den 

untersuchten Medien keine Gegendiskurse gibt. Kritische Stimmen, die der einfa-

chen Formel eines homophoben Russlands, dem ein tolerantes, progressives und 

liberales Österreich entgegensteht, wiedersprechen, fanden weder Eingang in die 

erwähnten Nachrichtenmedien mit der größten Reichweite, noch in die einschlä-

gigen LGBT-Medien. Au=auend auf die Arbeit der Queer Forscher*innen Robert 

Kulpa, Joanna Mizielińska und Agatha Stasinska,2 Brian Baer,3 David Bell und Jon 

Binnie4 und anderer zeigen wir, auf welche Weise gesellscha<liche Toleranz oder 

sogar die Inklusion Homosexueller zum positiven Wert, der als nationales Identi+-

kationsmerkmal taugt, erhoben wird, während zugleich ein konstitutives ‚Anderes‘ 

abgewertet wird. Ferner vergleichen wir mithilfe des amerikanischen Modells, das 
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Jasbir Puar als „Homonationalismus“5 bezeichnet, die Art und Weise, wie österrei-

chische Medien die Toleranz gegenüber oder schiere Existenz von sichtbarer Homo-

sexualität zu einem die Nation konstituierenden Moment in Abgrenzung zu Russ-

land machen.

Robert Kulpa problematisiert die Anwendung von Puars Homonationalismus-

Konzept für die Position Westeuropas zu Ost- und Mitteleuropa.6 Er argumentiert, 

dass die Wahrnehmung Osteuropas zu ambivalent sei, und zwischen Othering und 

Gleichheit schwanke. Kulpa entwickelt dagegen das Konzept der „leveraged peda-

gogy“, um das Verhältnis in der Repräsentation dieser Region zu beschreiben. Wir 

verwenden dennoch den Begri& des Homonationalismus, da die Analyse des Medi-

endiskurses zeigt, dass Russland sehr wohl und recht eindeutig als ‚Anderes‘ zum 

‚aufgeklärten‘ ‚homo-toleranten‘ Österreich konstruiert wird, es also in diesem Fall 

kaum Ambivalenz gibt. Außerdem ist es uns wichtig, die nationalistische Kompo-

nente zu betonen, die unserer Meinung nach in Kulpas Konzept in den Hintergrund 

tritt. Kulpa führt jedoch ein weiteres wichtiges Argument gegen eine verkürzende 

Übernahme des amerikanischen Modells an, das wir hier herausstreichen wollen: 

Während Puars Konzept des US-amerikanischen Homonationalismus ein rassi-

alisiertes muslimisches ‚Anderes‘ konstruiert, ist die österreichische Version des 

Homonationalismus zwar nicht minder ausländer*innenfeindlich, doch nicht ein-

deutig rassistisch. Anders gesagt richtet sich der österreichische Homonationalis-

mus zwar auch gegen russische/russländische7 Migrant*innen und russische/russ-

ländische ‚Andere‘ allgemein, doch diese werden nicht klar rassialisiert.

Unsere Analyse kann einerseits innerhalb des diskursiven und theoretischen 

Rahmens des „Neuen Kalten Kriegs“ zwischen Russland und Westeuropa bzw. den 

USA8 eingeordnet werden. Andererseits schließt sie aber auch an Analysen zur his-

torischen Konstruktion der Opposition zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ allgemein an. Im 

Folgenden gehen wir auf die Konstruktion von Homonationalismus vs. Staatshomo-

phobie ein und zeigen die Brüche im Narrativ des (vermeintlich) homo-toleranten 

Österreichs auf.

Fast, und dann doch nicht, oder: Homonationalismus in medialen  
Repräsentationen

Die österreichische Mainstream-Berichterstattung der letzten zehn Jahre zum 

 ema Homosexualität in Russland konzentrierte sich im Wesentlichen auf vier 

Ereignisse: die Einführung des sogenannten „Anti-Homosexuellen-Propaganda 

Gesetzes“ im Juni 2013, die Olympischen Winterspiele in Sotchi im Februar 2014, 

die Teilnahme und den Sieg von Conchita Wurst beim ESC im Mai 2014 in Kopen-
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hagen sowie das Bekanntwerden von homophober Gewalt in der Republik Tschet-

schenien im April 2017. Zwischen Sommer 2014 und April 2017 trat die prekäre 

Lage von LGBT-Personen in den Hintergrund. Obwohl sie nie ganz aus ö&entlichen 

Diskursen verschwand, wurde sie meist nur punktuell erwähnt, etwa anlässlich Prä-

sident Putins Besuch in Wien im Juni 2014.9

Erste Berichte in Medien wie dem Kurier oder dem Standard konstatierten 

bereits im Jänner und Februar 2012 mit Blick auf Russland: „Homophobie wird 

zum Gesetz“.10 Spätestens nach dem 11. Juni 2013 und der Einführung des Gesetzes  

„§ 6.21. [gegen die] Propaganda nicht-traditioneller sexueller Beziehungen unter 

Minderjährigen“11 wurden auch konservative und mitte-rechts gerichtete Tageszei-

tungen auf die Situation in Russland aufmerksam. Die Presse oder die Kronen Zei-

tung12 äußerten scharfe Kritik an Russland aufgrund seiner homophoben Gesetz-

gebung auf föderaler, also landesweiter Ebene. Alle Berichte stu<en das Gesetz ein-

stimmig als homophob ein und lehnten es aufgrund dessen ab.13 Nicht-normative 

Sexualitäten und Geschlechter (wir verwenden dafür den Begri& Queerness) wur-

den innerhalb der skizzierten Mediendiskurse implizit als Teil im nationalen Rah-

men akzeptierter sexueller Variationen konstruiert, die in Österreich zwar als nicht 

‚ganz normal‘, aber dennoch als toleriert und akzeptiert gelten könnten. Queerness 

wurde, wie wir noch ausführen werden, dadurch zum Symbol und Bedeutungs-

bündel, das nicht nur Menschen des ö&entlichen Lebens anha<et, sondern auch 

den Kristallisationspunkt für Prozesse der Nationenbildung, Europäisierung oder 

Internationalismus bildet. Anders formuliert wurde sichtbare oder ausgesprochene 

Queerness zum Zeichen für Toleranz und Fortschritt, durch das sich Österreich als 

Nation und politische Einheit positiv in Abgrenzung zu Russland de+nieren und 

global lokalisieren konnte. Gleichzeitig wurde die gesellscha<liche und staatli-

che Haltung gegenüber Homosexualität als allgemeine Wertedebatte thematisiert. 

Die rhetorischen Strategien der Kritik österreichischer Medien aber auch aktivisti-

scher Initiativen und politischer Funktionär*innen zielte darauf ab, die homopho-

ben Gesetzgebungen als Menschrechtsverletzungen zu verurteilen. Die staatliche 

Homophobie wurde als das Produkt einer rückwärtsgewandten Entwicklung des 

russischen Staates und der russischen Gesellscha< präsentiert. Dieses Verständnis 

geht auf das ‚westlich‘ dominierte, internationale Modell zurück, das die Anerken-

nung von Menschenrechten als Fortschritt versteht und das Recht auf die freie Aus-

lebung von Homosexualität einschließt.14 Seitens ‚westlicher‘ sozialer Bewegungen 

war eine solche Sichtweise auf Homosexualität bereits in den 1920er-Jahren angelegt 

und wurde spätestens seit den 1990ern breitenwirksam vertreten.15 Liberale Mino-

ritätsdiskurse in Österreich sahen und sehen die Anerkennung von Homosexuali-

tät in der und durch die Ö&entlichkeit als wichtigen Schritt zur Emanzipation und 

gesellscha<lichen Gleichstellung.16 Wie in zahlreichen Studien ausgeführt, handelt 
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es sich bei einer solchen Bestimmung von Sexualität im Allgemeinen und Homo-

sexualität im Speziellen allerdings um ein ‚westliches‘ Konstrukt,17 das bereits von 

Michel Foucault als ein wesentlicher Aspekt der ‚westlichen‘ modernen Individuali-

sierung dargelegt wurde.18

Besonders bemerkenswert in den medialen Berichten zur russischen Situation ist 

die zeitliche Dimension: Ein Bekenntnis zu Menschenrechten wird – wie in Öster-

reich von den genannten Nachrichtenmedien vertreten – als ‚westlich‘, progressiv 

und modern verstanden. Durch die homophobe russische Gesetzgebung wird Russ-

land dagegen generell als homophobes Land markiert, und dadurch als rückwärts-

gerichtet und unmodern verstanden. Das Beispiel Österreichs ist besonders inner-

halb der Debatten um Homonationalismus – also der positiven Anrufung der Prä-

senz schwuler und lesbischer Staatsbürger*innen als Zeichen für nationalstaatliche 

Toleranz und Diversität  – signi+kant. In Ländern wie Schweden, den Niederlan-

den, Israel oder den USA wird die gesellscha<liche Inklusion von LGBTs schon seit 

Ende der 1990er-Jahre in nationalistischer Rhetorik verwendet. An Österreich lässt 

sich dagegen zeigen, auf welche Weise homonationalistische Argumente und ein 

Bekenntnis zur homo-toleranten Europäischen Union (EU) in Abgrenzung von der 

Russischen Föderation bzw. der Politik Wladimir Putins vorgebracht werden konn-

ten, ohne die gesellscha<liche und staatliche Homophobie zu thematisieren oder 

sich dagegen zu positionieren.

Homonationalismus und Homophobie – in Österreich  ‚geht sich das aus‘

In Österreich wird nationaler und staatlicher Homonationalismus, beispielsweise 

in Form der Kritik an Russlands Gesetzen, betrieben, während gleichzeitig struk-

turelle und soziale Homophobie bestehen bleiben. Wie verbreitet Homophobie in 

Österreich ist, zeigt sich etwa in einer 2013 verö&entlichten Studie der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte (FRA).19 Darin wurden 93.000 Menschen in 

27 EU-Mitgliedsstaaten zu den  emen Hassverbrechen an und Diskriminierung 

von LGBT-Personen befragt. Österreich reihte sich mit 48 Prozent ein Prozent über 

dem EU-Durchschnitt bei Diskriminierungserfahrungen und Belästigung aufgrund 

sexueller Orientierung bzw. Identität ein. Mit 21 Prozent lag Österreich ebenfalls 

einen Prozentpunkt über dem EU-Durchschnitt beim erschwerten Zugang zum 

Arbeitsmarkt. 91 Prozent aller in Österreich Befragten wurden in der Schule auf-

grund ihrer Sexualität gemobbt. 

Die spezi+sche Ausprägung österreichischer Homophobie zeigt sich auch an der 

rechtlichen Anerkennung von Homosexualität im historischen Kontext. Homose-

xualität zwischen erwachsenen Personen wurde in Österreich 1971 legalisiert. Bis 
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1989 galt allerdings ein Verbot „gewerbsmäßiger [männlicher] gleichgeschlecht-

licher Unzucht“, also von männlicher homosexueller Sexarbeit (§ 210 Strafgesetz-

buch [StGB]),20 und bis 1997 ein Verbot von „Werbung für Unzucht mit Personen 

des gleichen Geschlechtes oder mit Tieren“ (§ 220 StGB).21 Österreich hatte also 

selbst in der jüngeren Vergangenheit ein dem russischen nicht unähnliches Werbe-

verbot für homosexuelle Inhalte, das einen dem „Anti-Homosexuellen-Propaganda 

Gesetz“ vergleichbaren Zweck erfüllte. An diesen Umstand erinnerten in den letz-

ten Jahren aber ausschließlich LGBT-Medien. Dabei thematisierten sie homophobe 

Gesetzgebungen in Österreich allerdings entweder im Kontext des eigenen histori-

schen Kampfes für Gleichstellung oder mit dem Verweis darauf, dass Homopho-

bie vor allem auf institutioneller Ebene vorzu+nden sei, die in ihrer Trägheit gesell-

scha<lichen Entwicklungen hinterherhinke. Durch das ständige Wiederholen einer 

Formel, die Homophobie ebenso wie Homo-Toleranz mit dem Entwicklungsstand 

einer Gesellscha< gleichsetzt,22 lässt sich der Widerspruch auXösen und die eigene 

Nation kann als im Vergleich zu Russland fortschrittlicher dargestellt werden.

Eine weitere Parallele zwischen Österreich und Russland ließe sich zwischen 

dem österreichischen Vereinsverbot (§ 221 StGB), das ebenfalls bis 1997 galt,23 und 

dem russischen – gleichzeitig mit dem „Anti-Homosexuellen-Propaganda Gesetz“ 

eingeführten – „Foreign Agent“ Gesetz ziehen. Nun sind in Russland zwar NGOs, 

die ausländische Förderungen erhalten, nicht de facto verboten; die notwendige und 

bürokratisch aufwendige Meldung erschwert jedoch deren Registrierung erheblich. 

Die hohen Geldstrafen, die für die Missachtung dieser RegistrierungspXicht fällig 

werden, haben einige LGBT-Organisationen bereits schwer getro&en.24 

Anstatt nun solch o&ensichtliche Parallelen aus der jüngeren Vergangenheit 

zu diskutieren, verglichen die österreichischen Tageszeitungen und Community-

Medien die Situation mit weit älteren und drastischeren historischen Ereignissen. 

Im Zuge der Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen im Februar 2014 

in Sotchi beispielsweise zog eine Reihe von Medienberichten eine Parallele zwischen 

der homophoben Gesetzgebung Russlands und den Aktivitäten des aufstrebenden 

NS-Regimes Mitte der 1930er-Jahre. In seinem Gastkommentar im Standard vom 

17. November 2013 verglich etwa der Generalsekretär der Homosexuellen Initiative 

(HOSI) Wien, Kurt Krickler, die Spiele in Sotchi 2014 mit den NS-Propaganda-Spie-

len in Berlin 1936. Unter dem Titel Berlin 1936 – Sotschi 2014: Unübersehbare Paral-

lelen argumentierte Krickler, dass 

„[d]ie Lage im heutigen Russland, wo Lesben und Schwule durch homo-
phobe Gesetze zu Menschen zweiter Klasse, zu Sündenböcken und Freiwild 
gemacht und quasi aus der Gesellscha< ausgeschlossen werden, […] fatal an 
die Lage in Nazi-Deutschland vor Berlin 1936 [erinnert]“.25
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Die Stellungnahme des Internationalen Olympischen Komitees, die keine Gefähr-

dung für die an den Spielen teilnehmenden homosexuellen Sportler*innen sah, 

beurteilte er als „bewusste[s] Wegschauen“ und warnte, dass eine solche Einstel-

lung zu „einem ähnlich schwarzen Desaster in der Geschichte der olympischen 

Bewegung werden [könnte,] wie Berlin 1936“.26 Der Kurier berichtete darüber hin-

aus über den o&enen Brief des britischen Schauspielers Stephen Fry, der ebenfalls 

die russischen Gesetze mit den antisemitischen NS-Gesetzen verglich und die bri-

tische Regierung zum Boykott der Spiele aufrief.27 Ganz unterschiedliche Medien, 

etwa die österreichischen LAMBDA Nachrichten,28 das PRIDE Magazin,29 der deut-

sche Stern30 oder die deutsch-österreichischen Sportnachrichten Spox.com31 verbrei-

teten diese Parallelisierung. Am deutlichsten wurde der Vergleich zu der Verfolgung 

von Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit, nicht ausschließlich, aber besonders in 

den österreichischen LGBT-Medien diskutiert, als am 1. April 2017 bekannt wurde, 

dass der Homosexualität verdächtigte Männer im tschetschenischen Teil Russlands 

interniert und gefoltert worden waren.32 „Die KZ sind wieder o&en“,33 schrieb Rai-

ner Bartel in PRIDE etwa. 

„[D]ie Hetzjagd gegen Schwule ist ganz unverhohlen erö&net, […] Folterun-
gen und Tötungen sind wieder Realität geworden. Nur der Ort ist Tschet-
schenien, nicht mehr Deutschland und Österreich.“34 

Bartels Bericht galt eigentlich der Feier der Befreiung des Konzentrationslagers 

Mauthausen, anlässlich derer auch der homosexuellen Opfer gedacht wurde. Bar-

tel zufolge wurden bereits während der Feier die genannten Parallelen zwischen den 

Geschehnissen im heutigen Tschetschenien und der Shoa gezogen.35 Im selben He< 

schrieb auch Robert Adler von „Nazi-ähnlichen Konzentrationslagern, quer durch 

Tschetschenien“.36 Darüber hinaus wurde zunehmend der Rosa Winkel abgebildet, 

um auf die Situation in Tschetschenien aufmerksam zu machen.37 

„Auf Facebook kann man sein Pro+l mit einem rosa Winkel und dem auch 
auf Twitter kursierenden Hashtag #chechnya100 schmücken und so seine 
Sorge und seine Solidarität mit tschetschenischen Schwulen ausdrücken. 
Auch als T-Shirt ist dieses Symbol der Solidarität erhältlich.“38

Andere Referenzen zur Vergangenheit gingen noch weiter als bis in die Zeit des 

Nationalsozialismus zurück. Der ORF sah Russland aufgrund lokaler Gesetzgebun-

gen in Sankt Petersburg und Nowosibirsk aus dem Jahr 2012, die die sogenannte 

„Propaganda von Homosexualität“ verboten, bereits „[a]uf dem Weg ins Mittelal-

ter“.39 Eine zeitlich und örtlich gesehen besonders drastische Formulierung fand die 

ehemalige grüne Europaparlamentarierin Ulrike Lunacek. Unter dem Titel Licht-
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jahre entfernt positionierte sie Russland als geographischen Nachbarn, dessen Werte 

allerdings von „einem anderen Planeten“ stammten.40 

Mediale Aussagen wie diese, die Russland oder den europäischen ‚Osten‘ gene-

rell als dem ‚Westen‘ entwicklungstechnisch hinterherhinkend oder ‚rückschritt-

lich‘ bezeichnen, reihen sich in eine diskursive Tradition ein, deren Entstehung 

Historiker*innen wie Larry Wol&41 oder Iver Neumann42 in die Zeit der Au^lärung 

datieren. Russland erhielt innerhalb des Konzeptes von Modernität und Fortschritt 

bereits in dieser Phase den Platz des ‚Nachzüglers‘. Dabei war gerade Österreich 

bis weit ins 20. Jahrhundert eines der weltweit wenigen Länder, in denen Lesben 

strafrechtlich verfolgt wurden (§ 129 Ib Strafgesetz 1852).43 Russland kriminalisierte 

im Gegensatz dazu o_ziell nie weibliche Homosexualität; im Jahr 1918 war es die 

gerade gegründete Sowjetunion (und damit eines der ersten Länder weltweit), wel-

che das Verbot von Homosexualität de facto – wenn auch nur für wenige Jahre – auf-

hob.44 Auch in der jüngsten Vergangenheit kann sich Österreich im internationalen 

Vergleich nicht als fortschrittlich positionieren. Bis zum Jahr 2002 galt für gleich-

geschlechtliche Sexualkontakte zwischen Personen des männlichen Geschlechts 

ein Schutzalter45 von 18 Jahren (§ 209 StGB),46 während für heterosexuelle Aktivi-

täten und für gleichgeschlechtliche Sexualkontakte zwischen Personen des weibli-

chen Geschlechts ein Schutzalter von 14 Jahren bestand. Die Au{ebung von § 209 

StGB war aber keine rechtspolitische Entscheidung, mit der der Gesetzgeber eine 

Ungleichheit beseitigen wollte, sondern nur die Reaktion auf ein Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofs (VfGH), der § 209 StGB für verfassungswidrig erklärte und 

für dessen Außerkra<treten eine Frist bis 28. Februar 2003 gesetzt hatte.47 Das öster-

reichische Eingetragene Partnerscha<-Gesetz (EPG) trat 2010 in Kra<;48 Österreich 

zählt somit in der Reihe der alten EU-Staaten zu den Schlusslichtern. Auch wich das 

Gesetz in seiner Erstfassung in zahlreichen Punkten bewusst vom Ehegesetz ab. Die 

signi+kanten Unterschiede sollten die besondere Bedeutung der Ehe unterstreichen 

und die eingetragene Partner*innenscha< auch im Sprachgebrauch stark von ihr 

abgrenzen: demnach heiraten gleichgeschlechtliche Paare nicht, sondern lassen sich 

„verpartnern“ (§ 2 EPG), die eingetragene Partner*innenscha< wird nicht geschie-

den, sondern „aufgelöst“ (§§ 13–18 EPG) und falls eine gemeinsame Namenstra-

gung vereinbart wurde, so sprach man – bis zur Änderung dieser Regelung im April 

2017 – nicht von einem Familiennamen, sondern einem „Nachnamen“.49 Der bedeu-

tendste Unterschied lag vermutlich im Bereich der Reproduktionsrechte, wonach 

es gleichgeschlechtlichen Paaren untersagt war, sowohl Kinder zu adoptieren,50 als 

auch medizinisch unterstützte FortpXanzung in Anspruch zu nehmen.51 Vor dem 

Hintergrund einer zumindest gesetzlich möglichen Adoption für nicht verpartnerte 

Homosexuelle52 stellte das EPG in seiner ursprünglichen Fassung damit sogar einen 

Einschnitt in de facto bestehende Freiheiten dar. Der Großteil der genannten Unter-
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schiede wurde erst dann nach und nach aufgehoben,53 als es zu mehreren Klagen 

kam und der Verfassungsgerichtshof die entsprechenden Regelungen für verfas-

sungswidrig erklärte.54 

Am 4. Dezember 2017 entschied er schließlich, dass der Ausschluss homose-

xueller Paare von der Ehe, wie auch der Ausschluss heterosexueller Paare von der 

eingetragenen Partnerscha< verfassungswidrig sei und die diskriminierenden Rege-

lungen bis spätestens 1. Jänner 2019 vom Gesetzgeber repariert werden müssen, 

andernfalls gelten sie als aufgehoben.55 

Insgesamt führt also die österreichische Geschichte der gesetzlichen Anerken-

nung homosexueller Beziehungen an vielen Stellen vor Augen, dass ein grundlegen-

des gesellscha<liches Ressentiment gegenüber Homosexualität vorhanden war/ist.56 

Das Unbehagen der österreichischen Gesellscha< zeigt sich nicht nur auf der Geset-

zesebene, sondern auch in der mangelnden Aufarbeitung der Geschichte homopho-

ber Gewalt auf nationaler Ebene, etwa während der NS-Zeit und im gesamten 20. 

Jahrhundert, sowie in den erfolglosen Versuchen, Denkmäler für homosexuelle NS-

Opfer zu errichten.57 

Modernität, Aufklärung: Russland und die Homosexualität

Die Idee, dass Russland (noch) nicht ganz die Modernität und Aufgeklärtheit des 

‚Westens‘ erreicht habe und die permanente Gefahr bestünde, es könnte sich von 

diesen Werten abwenden, ist wie bereits erwähnt, ein Erbe der europäischen Auf-

klärung. Die Inkludierung von ‚Toleranz‘ und ‚Akzeptanz‘ gegenüber Homosexua-

lität in das Konzept progressiver aufgeklärter Werte ist dagegen historisch gesehen 

sehr neu. Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler weist darauf hin, dass die 

Freiheit, seine Sexualität zu leben, innerhalb der EU und den USA diskursiv zuneh-

mend als privilegierte Sphäre der Modernität präsentiert wird,58 besonders wenn 

es darum geht, diese Freiheit gegen die arabischen und islamischen, „vormoder-

nen“ und „barbarischen“59 ‚Anderen‘ zu verteidigen. Eine ähnliche Strategie kann in 

der österreichischen Berichterstattung zur russischen homophoben Gesetzgebung 

sowie zu Vorfällen zivilgesellscha<licher Homophobie ausgemacht werden. Von der 

ersten Berichterstattung an wurde im zunehmenden Maße die Lage in Russland im 

Kontext des Kampfes um Werte zwischen ‚Osten‘ und ‚Westen‘ interpretiert. Gernot 

Wartner schrieb beispielsweise in seinem Artikel Überlebenskampf, dass „[i]n vie-

len Teilen der Welt […] die Ehe für Lesben und Schwule eingeführt [wird], gleich-

zeitig in Russland die Uhren wieder zurückgedreht [werden]“.60 Besonders häu+g 

wurde die Haltung gegenüber der bärtigen Dragqueen und österreichischen Song 

Contest Gewinnerin* 2014, Conchita Wurst, als ein Wettstreit ‚westlicher‘ moderner 
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Werte gegen osteuropäische, ‚rückständige‘ und o< als christlich orthodox verstan-

dene Einstellungen präsentiert. Alois Vahrner argumentiert beispielsweise in sei-

nem Leitartikel in der Tiroler Tageszeitung vom 17. Mai 2014, dass der Sieg des öster-

reichischen Beitrags 

„durch die he<ige homophobe Kritik vor allem aus Russland und einigen 
befreundeten Staaten zum Symbol wurde. Europa setzte ein Zeichen für Tole-
ranz und gegen die Hexenjagd gegen Homosexuelle, mit Conchita konnte 
Russland auch für seine aggressive Politik auf der Krim und der Ukraine ein 
Denkzettel verpasst werden.“61

Die Politikwissenscha<lerin Monika Mayrhofer weist in diesem Kontext darauf hin, 

dass Toleranz und Minderheitenrechte für LGBTs seit kurzem häu+g als Symbol 

für die progressive sozial-politische Agenda der EU und Europas generell einge-

setzt werden. Durch die Initiativen des Europarates – dem übrigens auch Russland 

angehört – wurden Toleranz und Antidiskriminierung von LGBTs zur Agenda der 

EU und integraler Teil der Diskurse der europäischen Integration. Wendy Brown 

folgend sieht Mayrhofer die Verbreitung von Diskursen der ‚Homo-Toleranz‘ als 

„Technologie der neoliberalen Gouvernementalität“,62 also als Regierungstechnik 

und Technik des Machterhalts. In diesem Sinne legitimieren die EU und der Euro-

parat ihren MachteinXuss über ihre LGBT-Agenda und den Einsatz für sexuelle 

Minderheiten. Die Kontrolle von Toleranz und Rechten gegenüber sexuellen Min-

derheiten wird demnach zu einem Mittel, um den Zugang zur EU beziehungsweise 

die sozial-politische Machtposition einzelner Staaten und deren nationalstaatliche 

Souveränität zu regulieren. Das Fortbestehen dieser diskursiven Verknüpfung ver-

einter europäischer Werte und ‚Homo-Toleranz‘ auf der einen Seite, und Russland, 

Intoleranz und als ‚rückständig‘ und ‚totalitär‘ gesetzter Politik auf der anderen, lässt 

sich in zahlreichen Artikeln bis heute verfolgen. So interpretiert die Kurier-Redak-

tion die russische Politik unter Putin als gefährliches Vorbild und mögliche Allianz 

zu rechtspopulistischen Gruppierungen, wie der Alternative für Deutschland oder 

der Freiheitlichen Partei Österreichs, die (unterstellt wird: wie Putin) Homophobie 

und Fremdenfeindlichkeit als Mittel zur Unterwanderung der europäischen Einheit 

nutzen.63 Österreichische Homophobie und rechte Politik werden somit als durch 

russische Politik provoziert verstanden und deren historische Verankerung zugleich 

verschwiegen. 

Im Kontext einzelner nationaler Staaten kann die Anrufung von Toleranz für – 

und seltener Akzeptanz von – sexuelle(n) Minderheiten als Mittel der Regulierung 

der eigenen Bevölkerung sowie der positiven Positionierung innerhalb internatio-

naler Staatengemeinscha<en wie eben der EU interpretiert werden. Letztere Funk-

tion ist besonders in Bezug auf das Beispiel Österreich interessant, da sich das o_zi-
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elle Österreich bislang nur sehr zögerlich zu ‚Homo-Toleranz‘ als potentielle Staats-

doktrin äußerte. Die Eingetragene Partner*innenscha< und seit kurzem die Mög-

lichkeit zur Adoption wurden beispielsweise national kaum positiv ins Feld geführt. 

Wie bereits erwähnt, wurden diese gesetzlichen Regelungen auch nicht vom Gesetz-

geber eingeführt, um eine Gleichstellung in diesen Punkten zu erreichen, sondern 

mussten von den Höchstgerichten durchgesetzt werden. Sie müssen deshalb in ers-

ter Linie als Zugeständnis zur europäischen (Werte-)Gemeinscha< bzw. der EU, 

nicht aber als Bekenntnis gegenüber der eigenen Bevölkerung gelesen werden. 

Konnten in Österreich bis vor wenigen Jahren kaum homonationalistische Dis-

kurse ausgemacht werden, wurden dann in den Berichten zur homophoben Gewalt 

in Russland aber vermehrt nationale Politiken ins positive Licht gerückt. In einem 

Artikel der LAMBDA Nachrichten zur Homophobie in Tschetschenien vom Mai/

Juni 2017 pries der bereits erwähnte Aktivist Krickler beispielsweise die „konse-

quente und kritische Haltung“, die der damalige Außenminister und heutige Bundes-

kanzler Sebastian Kurz (Österreichische Volkspartei) „gegenüber der Türkei an den 

Tag legte“, und wünschte sich, er möge diese auch „gegenüber Russland […] ver-

treten“.64 Die „staatlich geduldeten Tötungen von Homosexuellen“ in Tschetschenien 

bezeichnete er als „Barbarei“.65 Der rechts-konservative Kurz gilt unter europäischen 

Politiker*innen als Vertreter einer strengen Asyl- und Migrationspolitik. Seine xeno-

phobe Politik als positiv und pro-LGBT zu bezeichnen, verstehen wir als Vereinfa-

chung der homophoben Vorgänge in Tschetschenien als kultur- und religionsspe-

zi+sche (anti-moderne, anti-progressive) Intoleranz; das LGBT-Medium geht damit 

eine Allianz mit österreichischer Ausländer*innenfeindlichkeit und Rassismus ein.

Doch bereits im Zuge der steigenden Begeisterung für Conchita Wurst, hin-

ter deren Drag-Kunst+gur ein schwuler Mann steckt, traten verstärkt homonatio-

nalistische Argumente im medialen Diskurs auf. Damals wurden o<mals lobende 

Worte für Österreichs ‚Homo-Toleranz‘ gefunden,66 jedoch stets in Hinblick auf 

(Ost)Europa. Robert Pfannhauser analysierte die Berichterstattung der drei größten 

österreichischen Tageszeitungen – der Presse, der Kronen Zeitung sowie des Kurier – 

zum Sieg von Conchita Wurst beim ESC 2014. Er kommt zu dem Schluss, dass alle 

drei Medien den Sieg der Sängerin* nicht nur überaus euphorisch, sondern auch als 

„ein Statement gegen die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin und 

einen Triumph von Werten wie Freiheit und Toleranz [für Homosexuelle]“ betrach-

teten.67 Die Artikel in den genannten Tageszeitungen zogen eine Verbindung zwi-

schen dem Sieg Wursts und Diskursen, die sich für die Rechte Homosexueller in 

Österreich und international einsetzten. Sie alle befanden, dass die österreichische 

Nation stolz auf ihre Toleranz sein könne. Darüber hinaus waren sich alle einig, 

dass der Sieg Wursts eine äußerst positive Auswirkung auf die Positionierung Öster-

reichs innerhalb der EU bedeutete. Besonders häu+g wurde die Aussage des damali-
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gen Bundespräsidenten Heinz Fischer zitiert, der den Sieg Wursts als „Sieg für Viel-

falt und Toleranz in Europa“68 wertete. Auch die Klassi+kation des Sieges als „klares 

politisches Statement für ein tolerantes, o&enes Europa, das sich klar gegen Vorur-

teile geäußert hat“69 des damaligen Kanzleramtsministers Josef Ostermayer wurde 

enthusiastisch verbreitet. Die ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner unterstützte 

diese von Politiker*innen und Medien verbreitete Setzung eines Zeichens österrei-

chischer und europäischer Toleranz mit ihrer Aussendung „Conchita Wurst hat mit 

ihrem Erfolg Österreich eine neue starke Stimme in Europa gegeben“.70 Und auch die 

NEOS – Das Neue Österreich-Spitzenkandidatin zur Europa-Wahl, Angelika Mlinar, 

pXichtete mit ihrer Pressemitteilung dem allgemeinen Tenor bei: 

„Ich bewundere ihren Mut und ihre Entschlossenheit im Au<reten gegen 
Homophobie […]. Es ist schön, dass alle europäischen Bürgerinnen und Bür-
ger die Gelegenheit erhalten, über ihren Tellerrand zu schauen. Die Men-
schen in Russland und Weißrussland, die für Menschenrechte, Gleichberech-
tigung und Demokratie kämpfen, sollen wissen, dass sie auf dieses welto&ene 
Europa zählen können.“71 

Liberale und sozialdemokratische Politiker*innen versuchten den Sieg Wursts und 

die kurz anhaltende nationale ‚Homo-Toleranz‘ PR-politisch zu nutzen. Am 18. Mai 

wurde Conchita Wurst beispielsweise vom damals sozialdemokratischen Bundes-

kanzler empfangen und für den Sieg geehrt. Bundeskanzler „Faymann bedankte 

sich für das Image und die Botscha<, die Conchita Wurst aus Österreich in die Welt 

sendet“,72 berichteten zahlreiche nationale Medien. „Mit Fahnen der Alpenrepublik 

und Spruchbändern sowie Regenbogenfahnen, angemalten Vollbärten und Sprech-

chören feierten Hunderte ihre bärtige ESC-Königin“73 beschrieben die Salzburger 

Nachrichten, eine weitere große österreichische Tageszeitung, die Empfangsszene 

bei der Rückkehr von Conchita Wurst am Flughafen in Wien. Im Anschluss wurde 

ein Konzert am Ballhausplatz vor fast 10.000 Menschen veranstaltet. Bei dieser Gele-

genheit verteilte die größte österreichische Tageszeitung, die Kronen Zeitung, Nati-

onalXaggen mit dem österreichischen Adler und Papierbärte in den Nationalfar-

ben. Zahlreiche Menschen banden sich diese Flaggen um die Schultern und posier-

ten damit für die nationalen Medien, allen voran den österreichischen Rundfunk. 

Die Einladung zum Staatsakt, die Vereinnahmung durch österreichische 

Politiker*innen und das gleichzeitige Au<auchen von österreichischen Nationalfah-

nen und Regenbogenfahnen bei den Feierlichkeiten anlässlich des Sieges beim ESC 

können als Elemente von Homonationalismus bewertet werden. Au&ällig ist, dass 

diese österreichische Variante des Homonationalismus nur kurz währte und, nicht 

zuletzt durch die Kommentare der ESC-Siegerin selbst, in Abgrenzung zur russi-

schen Homophobie gesetzt wurde. Dafür sprechen auch die zahlreichen Berichte 
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über die negativen Äußerungen seitens russischer, belarussischer und polnischer 

konservativer Politiker. Interessanterweise thematisierten die Berichte am häu-

+gsten „russische Stimmen“,74 etwa die Aussage des Vizeregierungschefs Dimitri 

Rogosin: „Das ist das Ende Europas!“75 oder des engen Putin-Vertrauten Wladimir 

Jakunin, der die Gewinnerin* des ESC als Zeichen des moralischen Verfalls Europas 

und als „vulgäre[n] Ethno-Faschismus“76 beurteilte.

Den Bedeutungszusammenhang zwischen dem Sieg von Conchita Wurst beim 

ESC, österreichischer ‚Homo-Toleranz‘ und russischer Homophobie verdeutlichte 

zuletzt das Finale der Wahl des österreichischen ESC-Beitrages für 2015. Am Ende 

der Wahl, die in mehreren Folgen live aus dem Studio des ORF in Wien gesendet 

wurde, trat die Vorjahressiegerin* auf. Die Moderatorin der Show erwähnte, dass 

der Sieg von Conchita Wurst ein Zeichen für Europas Toleranz gewesen sei. Dar-

au{in wurde eine Person aus dem Publikum eingeblendet und von der Modera-

torin begrüßt, die als russischer homosexueller Flüchtling vorgestellt wurde. Der 

junge Mann schaute kurz in die Kamera, sagte aber nichts und wurde sofort wieder 

ausgeblendet, worau{in die Show weiterging. Diese im Showverlauf eher unpas-

send und ungeschickt wirkende Instrumentalisierung des jungen Mannes, der 

nicht zuletzt aufgrund bestehender Sprachbarrieren nicht selbst das Wort ergreifen 

konnte, lässt sich erneut als Vorführung österreichischer Toleranz und Fortschritt-

lichkeit, die gegen Russlands Brutalität und Homophobie kontrastiert werden sollte, 

lesen. Die Inszenierung einer konkret von russischer Homophobie betro&enen Per-

son als ‚lebender Beweis‘, der den Zuschauer*innen als ein stummes Bild vorgeführt 

wurde, ist symptomatisch für einen Diskurs, in dem die Opfer homophober, russi-

scher Gewalt als sprachlos imaginiert werden. 

Mobilisierung gegen die Herrschaft des Pöbels: nationalistischer Aktivismus 
und  ‚seine Opfer‘

Ein solches Opfer russischer Homophobie führt auch der Aktivist Krickler in seinem 

Artikel Mobilisierung gegen die Herrscha% des Pöbels in Russland77 an, um die To Rus-

sia With Love Austria (TRWLA) Kampagne in den LAMBDA Nachrichten vorzustel-

len. Bereits die Überschri< des Artikels legt durch das Wort „Pöbel“ eine Hierarchie 

aufgrund von Klassenzuschreibung nahe, die den Autor und die Träger*innen der 

Kampagne als ‚weiter entwickelt‘ und die russische Gesellscha< als ‚rückschrittlich‘ 

und ‚unentwickelt‘ darstellen. Mit „Pöbel“ ist die russische Bevölkerung gemeint, 

die homophobe tätliche Gewalt ausübt. Krickler führt als Evidenz für die Brutalität 

der Bevölkerung das international sehr bekannte Beispiel von Dmitri Chizhevskiy 

an: dieser wurde im November 2013 bei einer queeren Community-Veranstaltung 
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durch ein Lu<druckgeschoss verletzt und verlor ein Auge. Chizhevskiy, der fälschli-

cherweise als „Aktivist“ bezeichnet wird, wird im Artikel nicht namentlich erwähnt, 

sein Foto dient allerdings der Illustration der Prekarität und Ohnmacht der russi-

schen LGBTs. Die einzig „wirksame Wa&e“ gegen die Homophobie Russlands, so 

der Artikel, sei die 

„homophoben PolitikerInnen Russlands […] auf eine schwarze Liste [zu]set-
zen und ihnen kein Visum mehr für eine Einreise nach Europa [zu] erteilen. 
[D]er homophobe Spuk [wäre] bald vorbei, wenn all die Duma-Abgeordne-
ten, die homophobe Gesetze einbringen und beschließen oder auf sonstige 
Art an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, oder all die Medienleute, 
die gegen Lesben und Schwule hetzen, nicht mehr nach Italien, Griechenland 
oder Spanien auf Urlaub oder zum Shopping nach London oder Paris fahren 
oder in Zypern oder Österreich keine Immobilien mehr kaufen könnten.“78

Kricklers Vorschlag baut auf jenen Vorurteilen auf, die besagen, dass die russische 

Gesellscha< aus Kleptokrat*innen und ungebildeten, verschwenderischen Neurei-

chen, sowie dem brutalen und einfältigen Volk bestünde. Homosexuelle, wie eben 

der verwundete Chizhevskiy, werden nicht als Teil dieser Bevölkerung gesehen, son-

dern als deren Opfer. Sie seien nicht mit Handlungsmacht ausgestattet und seien auf 

die Hilfe ‚des Westens‘ angewiesen.

Die Kampagne To Russia With Love Austria schließt nahtlos an solche Darstel-

lungen an. TRWLA wird von einem Netzwerk mehrerer LGBT- und Menschen-

rechts-Organisationen und -Institutionen, unter anderem der größten Homosexu-

ellen-Vereinigung Österreichs HOSI sowie der Wiener Antidiskriminierungsstelle 

für Gleichgeschlechtliche und Transgender Lebensweisen, einer Abteilung der Wie-

ner Stadtverwaltung, getragen. Initiator des Netzwerkes ist Gerd Picher, ein in Wien 

und Österreich bekannter Aktivist und Mitarbeiter der AIDS-Hilfe. TRWLA war 

mit seinen Aktionen – meist Demonstrationen im ö&entlichen Raum oder Com-

munity Events – in allen namha<en Tageszeitungen vertreten79 und kann dement-

sprechend als durchaus medienwirksam bezeichnet werden.80 Das Netzwerk, das 

laut Selbstbeschreibung auf seiner Facebook-Seite „Protest und Aktionen gegen die 

homophoben Gesetze und die physische und psychische Gewalt an homosexuellen 

Menschen in Russland“ betreibt, bedient sich besonders der Strategie des shamings, 

also der ö&entlichen Bloßstellung Russlands und dessen Präsidenten. Visuell wird 

diese Strategie durch das Netzwerk-Logo ausgedrückt, ein stilisiertes Bild Wladimir 

Putins vor dem Hintergrund eines Regenbogens, wobei Putins Lippen, Augenlider, 

Wimpern und Wangen mittels Bildbearbeitung geschminkt wurden. Dieses Bild des 

durch Schminke e&eminierten Putins funktioniert nur durch die Aufrufung von 

transphoben und misogynen Diskursen, da es darauf abzielt, den russischen Prä-
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sidenten durch die Attribution femininer, das heißt in dem Fall Geschlechtergren-

zen überschreitender Merkmale, lächerlich zu machen. Auf verbaler Ebene wird das 

shaming Russlands durch die Bezeichnung von Homophobie als etwas ‚Rückständi-

ges‘, ‚Gestriges‘ und ‚Unmodernes‘ vollzogen.

In letzter Konsequenz lässt sich TRWLA jedoch auch in seiner Funktion der 

Konsolidierung der österreichischen und vor allem Wiener Community, oder 

genauer gesagt, der Organisator*innen und deren Unterstützer*innen selbst, ana-

lysieren. Über das politische Vorhaben, gegen russische Homophobie zu kämpfen, 

konnten sich Gruppierungen zusammenschließen, die sonst wenig gemeinsame 

Ziele oder Politiken verfolgen. Die LAMBDA Nachrichten bezeichneten TRWLA 

deshalb zu Recht als „beispielha<es Projekt, [dem] es gelungen [ist], alle Szeneor-

ganisationen unter einen Hut zu bringen“.81 Die russischsprachige Queer-Commu-

nity Wiens wurde allerdings bis vor Kurzem nicht in die Aktivitäten der Kampa-

gne eingebunden und auch deren Interventionsversuche wurden ignoriert.82 Erst 

im Zuge der Proteste gegen die Gewalt in Tschetschenien – also fünf Jahre nach der 

Gründung von TRWLA – wurde QueerBase, eine in Wien situierte Organisation, 

die auch russischsprachige LGBTs mit Fluchthintergrund betreut, eingebunden. Bis 

zum Frühjahr 2017 repräsentierte das Netzwerk eine ausschließlich österreichische 

(und ‚westliche‘) Perspektive. Bedeutend ist auch, dass keine Versuche unternom-

men wurden, sich mit Gruppierungen abseits der LGBT-Community zu solidari-

sieren. Beim bereits erwähnten Besuch Wladimir Putins in Wien wurde etwa eine 

Demonstration parallel zu jener der ukrainischen Diaspora Initiative Demokratische 

Ukraine in Wien organisiert. Die russisch-sprachige LGBT-Community Wien ent-

schied sich übrigens fast geschlossen, sich mit den ukrainischen Protestierenden zu 

solidarisieren und blieb der TRWLA, wie die Autorinnen selbst beobachten konn-

ten, großteils fern.

Das problematischste an TRWLA ist ihr Aufruf zur Partizipation an der Solida-

rität. Unter der Rubrik „Spenden“ heißt es auf ihrer Informationshomepage auch im 

Jänner 2018 noch:

„Leider ist es fast unmöglich die russischen Organisationen und AktivistIn-
nen mit Geldspenden zu unterstützen. Auf normalem Wege würden Über-
weisungen nach Russland entweder nicht ankommen, oder die Empfänger-
Innen in Gefahr bringen. Deshalb sehen wir von Spendenaufrufen für Russ-
land derzeit ab.“83

Dies stellt eine klare Falschinformation dar, denn es gibt Möglichkeiten, russische 

Organisationen zu unterstützen. Die Organisation Russian LGBT Network bietet 

den aus Tschetschenien geXüchteten Opfern homophober Repression Hilfe und 

hat dafür um internationale, besonders +nanzielle Unterstützung gebeten. Jede*r 
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kann an das Russian LGBT Network über dessen Homepage spenden.84 Obwohl 

diese Initiative für tschetschenische LGBTs erst kürzlich eingerichtet wurde, war 

es auch davor möglich, dieser oder anderen in Russland aktiven LGBT-Organisa-

tionen wie dem Side-by-Side Festival oder der Initiative Coming Out zu spenden, 

etwa über informell organisierte Netzwerke der russischsprachigen Diaspora oder 

das US-amerikanische Netzwerk 'e Russia Freedom Fond oder die Arcus Founda-

tion. Darüber hinaus sind internationale Gruppen wie etwa Human Rights Watch 

oder die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association in Russ-

land aktiv und arbeiten mit lokalen Gruppen eng zusammen. Diese internationalen 

NGOs zu unterstützen wäre eine weitere Möglichkeit. Stattdessen bittet TRWLA um 

Spenden für sich selbst, denn „[d]ie Herstellung von Buttons, Schilder [sic], Trans-

parenten, Au^leber [sic], etc. ist kostspielig“.85 Dass es in Wien zahlreiche LGBT-

Flüchtlinge und Migrant*innen aus Russland gibt, die am Existenzminimum leben 

und dringend +nanzielle, emotionale und sonstige Unterstützung brauchten, wird 

auf der TRWLA-Homepage oder in den Informationsmaterialien übrigens auch 

nicht erwähnt. Darstellungen russischer Flüchtlinge kommen lediglich in Form 

von ‚lebenden Beweisen‘ vor und werden auf Repräsentationen der Folgen russi-

scher Homophobie reduziert. Die Gruppe QueerBase wird ebenfalls nicht erwähnt, 

obwohl sie zumindest im Frühjahr 2017 mit TRWLA kooperierte.86 

Abseits  ‚westlicher‘ Aufmerksamkeit …

Aktivistische Proteste und Solidaraktionen wie TRWLA, die danach streben „ein 

Zeichen [zu] setzen und […] Unterstützung für die Aktivistinnen und Aktivisten in 

Russland [zu] bekunden und mit Aktionen die Ö&entlichkeit und Politik auf dieses 

 ema aufmerksam zu machen“,87 verorten Russland außerhalb der europäischen 

Werte und verfestigen eine Dichotomie, die seitens österreichischer, aber auch rus-

sischer Medien und Machthabender instrumentalisiert wird. Gleichzeitig stabilisie-

ren sie ein Bild Österreichs als homogen tolerantes und deshalb progressives Land. 

Es steht außer Frage, dass es sowohl diskursive als auch tätliche Homophobie in 

Russland gibt. Die allgemeine Haltung gegenüber LGBTs innerhalb der russländi-

schen Gesellscha< ist jedoch wesentlich diverser, als es österreichische Medien und 

Solidarbewegungen darstellen.88 Ebenso lassen sich bestimmte Diskontinuitäten und 

Brüche in der Staatspolitik gegenüber nichtnormativer Sexualität und Geschlechts-

identität im historischen Verlauf der noch jungen Russischen Föderation feststel-

len. Sowohl die innere Konsolidierung der Staatsgewalt als auch das Verhältnis zum 

‚Westen‘ spielen eine entscheidende Rolle bei der Produktion des LGBT-Subjekts in 

Russland und der Art und Weise, wie der russische Staat oder die Idee der russi-
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schen Nation sich zu ihm verhalten. Beispielsweise sind sich Wissenscha<ler*innen 

heute darüber weitestgehend einig, dass die relative laissez faire Politik der 1990er-

Jahre, etwa die Entkriminalisierung männlicher homosexueller Handlungen89 im 

Jahr 1993, nicht als ein innenpolitisches Signal von Akzeptanz gegenüber ‚sexuell 

Anderen‘ aufgefasst werden kann, sondern als ein außenpolitisches Signal, der euro-

päischen und damit allgemein ‚westlichen‘ (Werte-)Gemeinscha< anzugehören.90 In 

dem konkreten Fall der Entkriminalisierung handelte es sich eher um das Erfül-

len einer quasi-formalen außenpolitischen Anforderung seitens der sich neu for-

mierenden Europäischen Gemeinscha< und der sich gründenden EU, um später in 

den Europarat aufgenommen werden zu können.91 In diesem Aspekt sind sich die 

Geschichte der Gesetzesänderungen in Österreich und Russland nicht unähnlich. 

Seit Mitte der 2000er-Jahre zeichnet sich jedoch ein klarer Wandel in den außen- 

und innenpolitischen Strategien des russischen Staates ab; es +ndet eine allgemeine 

Abkehr von einer pro-‚westlichen‘ Politik statt, etwa dem Bemühen Russlands Teil 

der NATO zu werden.92 Im Rahmen der Erneuerung einer russischen National-

idee wird besonders das vage Konzept der ‚traditionellen Werte‘ zum zentralen Ele-

ment der politischen Rhetorik. Dabei gewinnen bereits vorhandene pronatalisti-

sche, homophobe, nationalistische und klar anti-‚westlich‘ ausgerichtete Diskurse 

an Gewicht, die Sexualität zunehmend zum Gegenstand neuer staatlicher Kontrolle 

machen.93 Die Einführung der nationalen „Propagandagesetze“, die auf regionaler 

Ebene teilweise schon seit 2006 wirksam waren, sind also im Kontext einer grö-

ßeren und früheren innen- und außenpolitischen Wende innerhalb Russlands zu 

sehen, im Rahmen derer ein zuvor marginalisierter anti-‚westlicher‘ Diskurs durch 

die genannten shaming-Strategien der ‚westlichen‘ Medien und aktivistischen Initia-

tiven erst recht popularisiert werden kann.94 

Resümee

Wie wir in unserem Artikel darlegen konnten, partizipieren die untersuchten 

LGBT- und Mainstream-Medien in unterschiedlichen Formen des shamings von 

russischen Politiker*innen, besonders Wladimir Putin, für die Einführung homo-

phober Gesetze. Gleichzeitig wurden die ö&entliche Homophobie österreichischer 

Politiker*innen und der Bevölkerung sowie die existierenden Mängel an staatlicher 

und nationaler Anerkennung von historischen und zeitgenössischen Opfern homo-

phober Gewalt in Österreich in den jeweiligen Debatten nahezu vollständig ausge-

blendet. Durch den Fokus auf Conchita Wurst, ihren* Sieg beim Eurovision Song-

contest 2014 und die homophob und transphob motivierte Ablehnung ihres Beitra-

ges durch russische/russländische Politiker*innen, konnten österreichische Medien 
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ein positives nationales Bild Österreichs als Vorbild europäischer Toleranz und Pro-

gressivität zeichnen. 

In innerrussischen medialen Debatten, auf die hier nicht näher eingegangen 

werden konnte, werden diese Diskurse aufgenommen und gewendet: nicht-norma-

tive Sexualität und LGBTs werden darin als ‚westlich‘ und in Abgrenzung zu russlän-

dischen nationalen Werten und einer russländischen nationalen Zukun< diskutiert. 

Wie sich zeigt, bedingen die beiden jeweiligen Diskurse eines europäisch-österrei-

chischen Homonationalismus und einer russländischen Staatshomophobie einan-

der und sind miteinander verschränkt. In dieser dynamischen Konstruktion ste-

hen die Zugehörigkeit bzw. Abgrenzung zur EU und damit der ‚westlichen‘ Wer-

tegemeinscha< im Zentrum. Das  ema Homosexualität wird von den jeweiligen 

Nationalstaaten zur Mobilisierung verschiedener Institutionen und gewisser Teile 

der Zivilbevölkerung eingesetzt. Ziel dieser gegenseitigen diskursiven Anrufung 

eines homophoben ‚rückständigen‘ Russlands einerseits und dem moralisch „ver-

faulten“ „Gayropa“95 andererseits sind jedoch nicht LGBTs als Subjekte, auch wenn 

sich die jeweiligen medialen Debatten immer wieder um diese drehen. Vielmehr 

erscheinen LGBTs als stumme Objekte und ProjektionsXäche, auf der internatio-

nale Beziehungen und innerstaatliche Agenden betrieben werden, wie etwa Öster-

reichs rassistische Grenzpolitik und Zuwanderungsgesetze oder Russlands ult-

rakonservative und rassistische Biopolitik. Innerhalb der LGBT-Community und 

deren Unterstützer*innen wiederum wird die Solidarität mit russischen Opfern von 

homophober Gewalt zum verbindenden Moment – nicht nur über politische Posi-

tionierungen innerhalb der Community hinweg, sondern auch mit der österrei-

chischen Gesellscha< und der europäischen Wertegemeinscha<. Solidarität bleibt 

dabei ein Symbol, wie der Rosa Winkel oder der Hashtag #chechnya100, mit dem 

mensch* sich „schmücken“96 kann. Durch die Übernahme und Aneignung nationa-

listischer Rhetorik werden xenophobe und rassistische Politiken nicht nur akzep-

tiert, sondern o<mals sogar aktiv unterstützt.
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